
   

 
 
 
 
 
 

Öffentliche Gemeinderatssitzung 
in der Festhalle 

 
Am Montag, 22. März 2021 findet um 19:00 Uhr in der Schlossberghalle/Festhalle, Dorfplatz 3 in 
Ortenberg eine öffentliche Sitzung des Gemeinderates statt. Bitte achten Sie darauf, die 
Mindestabstände nach der Corona-VO von 1,5 m einzuhalten und tragen Sie sowohl beim Betreten 
und beim Verlassen des Gebäudes und auch während der gesamten Sitzung – mit Ausnahme 
während eigener Wortbeiträge - einen Mund-Nasen-Schutz.  
 

Folgende Tagesordnung kommt zur Beratung: 
  

1. Einwohnerfragestunde 
 

2. Bauanträge 
 

a) Umbau eines Mehrfamilien- und Geschäftshauses 
 FlSt. Nr. 1170, Hauptstraße 77 

 

b) Erweiterung Balkon, Errichtung Pool, Stützmauer und Doppelgarage 
Flst.Nr. 222 + 236, Von-Hirsch-Weg 10 (Bauvoranfrage) 
 

c) Teilabbruch eines Schuppens (Grenzbebauung) in Eigenleistung 
Flst.Nr. 90/5, Kinzigtalstr. 18a 
 

d) Wohnhaus-Erweiterung 
FlStNr. 591/2, Freudental 32 (Bauvoranfrage) 
 

e)  Neubau eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung und Carport 
FlStNr. 8227/0, In der Gründ   (wird nach TOP 3 aufgerufen) 
 

g)  Wohnhaussanierung mit Errichtung einer Gaube sowie Dachterrasse 
FlStNr. 1452/1, Wannengasse 3 
 

 

3. Bebauungsplan Sommerhäldele: 1. Änderung Abwägung und Satzungsbeschluss 
 

4. Bebauungsplan Allmendgrün II: 4. Änderung Aufstellung  
 

5. Bebauungsplan Allmendgrün II: 5. Änderung Aufstellung und Offenlage 
 

6. Flst.Nr. 6107 – Satzung über die Begründung eines Vorkaufsrechts 
 

7. Bekanntgabe von Beschlüssen aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung 
 

8. Verschiedenes / Mitteilungen   
                 
9. Wünsche und Anträge 

 
Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.  

 
Markus Vollmer 
Bürgermeister 



 

Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 

 

Gemeinderatssitzung   
22. März 2021 

bearbeitet von: 
Jonas Lehmann 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlagen 

 

TOP 2a 
 

 
 

 

Bauantrag an die Gemeinde Ortenberg 

 

 

Sachverhalt 
 
Verz.Nr. 15/2020 
 
Bauvorhaben: Umbau eines Mehrfamilien- und Geschäftshauses 
 
 
Baugrundstück: FlSt. Nr. 1170, Hauptstraße 77 
 
 
Lage: im Bereich des Bebauungsplanes „Hauptstraße“ (§ 30 BauGB) 
 
 
Über das Vorhaben hat der Gemeinderat bereits im Juli 2020 beraten. Die Bauherrschaft beabsichtigt 
die Sanierung und Umbau eines Wohn- und Geschäftshauses (frühere Bäckerei Herp): 
 
Zunächst im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren eingereicht, stellte die Baurechtsbehörde nun 
aufgrund einer Einwendung im Rahmen der Nachbarschaftsbeteiligung fest, dass das gewählte Ver-
fahren nicht eröffnet ist. Daher musste der Bauantrag erneut im „Normalverfahren“ eingereicht werden. 
Zusätzlich musste ein weiterer Stellplatz geschaffen werden.  
 
Sowohl die Angrenzerbeteiligung wie auch die Erteilung des Einvernehmens, Zulassung als Ausnahme 
von der Veränderungssperre und die sanierungsrechtliche Genehmigung muss erneut erteilt werden.  
 
Diesen planerischen Vorgaben ist die Bauherrschaft nachgekommen und so schlägt die Verwaltung 
vor, das Bauvorhaben als Ausnahme von der Veränderungssperre zuzulassen, das Einvernehmen 
nach § 36 Abs. 2 BauGB herzustellen und die sanierungsrechtliche Genehmigung zu erteilen.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
1. Der Gemeinderat lässt das Bauvorhaben als Ausnahme gemäß § 14 Abs. 2 BauGB zu. 
2. Das Einvernehmen nach § 36 Abs. 2 BauGB wird hergestellt 
3. Die sanierungsrechtliche Genehmigung wird erteilt 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 

 

  



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 
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Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 

 

Gemeinderatssitzung   
20. Juli 2020 

bearbeitet von: 
Jonas Lehmann 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlagen 

 

TOP 2e 
 

 
 

 

Bauantrag an die Gemeinde Ortenberg 

 

 

Sachverhalt 
 
Verz.Nr. 15/2020 
 
Bauvorhaben: Umbau eines Mehrfamilien- und Geschäftshauses 
 
 
Baugrundstück: FlSt. Nr. 1170, Hauptstraße 77 
 
 
Lage: im Bereich des Bebauungsplanes „Hauptstraße“ (§ 30 BauGB) 
 
 
Die Bauherrschaft beabsichtigt die Sanierung und Umbau eines Wohn- und Geschäftshauses (frühere 
Bäckerei Herp): 
 
Die vorhandenen drei Wohnungen sollen saniert werden, eine zusätzliche Wohnung soll in der ehema-
ligen Backstube entstehen, eine weitere im Obergeschoss durch Ausbau des Speichers. Im vorderen 
zur Straße hingewandten Bereich soll eine Eisdiele entstehen. Desweiteren soll ein Carport errichtet 
werden. 
 
Für die Bestandswohnungen wird – entsprechend dem Bebauungsplan - jeweils ein Stellplatz, für die 
neuen Wohnungen zwei Stellplätze nachgewiesen, für die Eisdiele drei Stellplätze.  
 
Das Bauvorhaben befindet sich im Bereich der in der Sitzung des Gemeinderates vom 25. März 2019 
beschlossenen Veränderungssperre.  
 
In Anwendung von § 14 Abs. 2 BauGB kann von der Veränderungssperre eine Ausnahme zugelassen 
werden, wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen. Die Entscheidung hierüber trifft 
die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde. 
 
Die Verwaltung sieht diese Voraussetzung als gegeben an und schlägt vor, das Einvernehmen nach § 
36 Abs. 2 BauGB herzustellen und eine Ausnahme gemäß § 14 Abs. 2 BauGB zuzulassen.  
 
 
Beschlussvorschlag  
 
Der Gemeinderat lässt das Bauvorhaben als Ausnahme gemäß § 14 Abs. 2 BauGB zu und stellt das 
Einvernehmen nach § 36 Abs. 2 BauGB her. 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 
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Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 

 

Gemeinderatssitzung   
22. März 2021 

bearbeitet von: 
Jonas Lehmann 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlagen 

 

TOP 2b 
 

 
 

 

Bauvoranfrage an die Gemeinde Ortenberg 

 

 

Sachverhalt 
 
Verz.Nr.  02/2021 
   
Bauvorhaben: Erweiterung eines Balkons mit Wendeltreppe in den Garten am bestehen Einfa-

milienhaus, Errichtung einer Pool-Anlage und einer Stützmauer sowie Errichtung 
einer Doppelgarage 

  
Baugrundstück: Flst.Nr. 222 + 236, Von-Hirsch-Weg 10, 77799 Ortenberg 
  
Lage:   Unbeplanter Innenbereich § 34 BauGB 
 
Die Bauherrschaft beabsichtigt die Erweiterung eines Balkons mit Wendeltreppe in den Garten am be-
stehenden Einfamilienhaus, die Errichtung einer Pool-Anlage und einer Stützmauer sowie einer Dop-
pelgarage. 
 
Das Grundstück liegt im nicht überplanten Innenbereich, was eine Beurteilung nach § 34 BauGB (Ein-
fügen in die Umgebungsbebauung) notwendig macht. Das Bauvorhaben fügt sich nach Art und Maß 
der baulichen Nutzung in die Eigenart der näheren Umgebung ein und so hat die Verwaltung aus pla-
nungsrechtlicher Sicht keine Bedenken und schlägt vor, das Einvernehmen gemäß § 36 Abs. 2 BauGB 
zu erteilen. 

 
Beschlussvorschlag  
 
Der Gemeinderat stellt das Einvernehmen nach § 36 Abs. 2 BauGB her. 

 
  



Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 



Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

  



Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 

 

Gemeinderatssitzung   
22. März 2021 

bearbeitet von: 
Jonas Lehmann 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlagen 

 

TOP 2c 
 

 
 

 

Bauantrag an die Gemeinde Ortenberg 

 

 

 
Sachverhalt 
 
Verz.Nr.   03/2021 
 
Bauvorhaben: Teilabbruch eines Schuppens (Grenzbebauung) in Eigenleistung 
 
Baugrundstück: Flst.Nr. 90/5, Kinzigtalstr. 18a 
 
Lage:   unbeplanter Innenbereich § 34 BauGB 
 
Die Bauherrschaft beabsichtigt den Abbruch eines Schuppens. 
 
Bei einem früheren Bauvorhaben hat Kreisbaumeister Herr Eisenmann festgestellt, dass es sich bei 
dem Schuppen um eine unzulässige Grenzbebauung handelt. Da die Angrenzer nicht bereit waren, 
eine Baulast zu übernehmen, muss der Schuppen in Abstimmung mit der Baurechtsbehörde abgeris-
sen werden. 
 
Das Grundstück liegt im nicht überplanten Innenbereich, was eine Beurteilung nach § 34 BauGB (Ein-
fügen in die Umgebungsbebauung) notwendig macht. Das Bauvorhaben fügt sich nach Art und Maß 
der baulichen Nutzung in die Eigenart der näheren Umgebung ein und so hat die Verwaltung aus pla-
nungsrechtlicher Sicht keine Bedenken und schlägt vor, das Einvernehmen gemäß § 36 Abs. 2 BauGB 
zu erteilen 
 

 
Beschlussvorschlag  
 
Der Gemeinderat lässt das Bauvorhaben als Ausnahme gemäß § 14 Abs. 2 BauGB zu und stellt das 
Einvernehmen nach § 36 Abs. 2 BauGB her. 

 
  



Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

  



Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 

 

Gemeinderatssitzung   
22. März 2021 

bearbeitet von: 
Jonas Lehmann 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlagen 

 

TOP 2d 
 

 
 

 

Bauvoranfrage an die Gemeinde Ortenberg 

 

 

Sachverhalt 
 
Verz.Nr.  05/2021 
  
Bauvorhaben: Wohnhaus-Erweiterung 
  
Baugrundstück: FlStNr. 591/2, Freudental 32 
  
Lage:   unbeplanter Innenbereich § 34 BauGB 
 
Die Bauherrschaft beabsichtigt die Erweiterung eines Wohnhauses um einen Werk- sowie Wohntrakt. 
 
Es handelt sich hierbei noch um keinen Antrag auf eine Baugenehmigung sondern um eine Bauvoran-
frage.  
 
Das Grundstück liegt im nicht überplanten Innenbereich, was eine Beurteilung nach § 34 BauGB (Ein-
fügen in die Umgebungsbebauung) notwendig macht. Das Bauvorhaben fügt sich nach Art und Maß 
der baulichen Nutzung in die Eigenart der näheren Umgebung ein und so hat die Verwaltung aus pla-
nungsrechtlicher Sicht keine Bedenken und schlägt vor, das Einvernehmen gemäß § 36 Abs. 2 BauGB 
zu erteilen. 

 
Beschlussvorschlag  
 
Der Gemeinderat stellt das Einvernehmen nach § 36 Abs. 2 BauGB her. 

 



Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

  



Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

  



Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



Beschlussvorschlag 
 

Der Gemeinderat erteilt das bauplanungsrechtliche Einvernehmen gemäß § 36 Abs. 2 BauGB. 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 

 

Gemeinderatssitzung   
22. März 2021 

bearbeitet von: 
Jonas Lehmann 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlagen 

 

TOP 2 f 
 

 

Bauantrag an die Gemeinde Ortenberg 

 

Sachverhalt 

 
Verz.Nr.  07/2021 
Bauvorhaben: Neubau eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung und Carport 
  
Baugrundstück: FlStNr. 8227/0, In der Gründ  
  
Lage:   Im Bereich des Bebauungsplan Sommerhäldele, 1. Änderung  
  
 
Die Bauherrschaft beabsichtigt die Errichtung eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung und 
Carport. 
 
Das Baugrundstück liegt im Bereich des in gleicher Sitzung beschlossenen Bebauungsplans 
Sommerhäldele, 1. Änderung.  
 
Die Änderung des Bebauungsplanes wurde zwar als Satzung beschlossen, jedoch wurde er noch nicht 
bekannt gegeben. Da das Bauvorhaben den künftigen Festsetzungen entspricht, schlägt die 
Verwaltung vor, das Einvernehmen nach § 36 Abs. 2 BauGB zu erteilen. 

 
 

 
 

Anmerkung: Die Grundrisse befinden sich in den nichtöffentlichen Unterlagen. 
 

Beratungsergebnis:  

 Zustimmung:  einstimmig  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 

 Ablehnung:  einstimmig  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
  
 



 



Beschlussvorschlag 
 

Der Gemeinderat erteilt das bauplanungsrechtliche Einvernehmen gemäß § 36 Abs. 2 BauGB. 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 

 

Gemeinderatssitzung   
22. März 2021 

bearbeitet von: 
Jonas Lehmann 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlagen 

 

TOP 2 f 
 

 

 

 

Bauantrag an die Gemeinde Ortenberg 

 

 
Sachverhalt 
 
Verz.Nr.  06/2021 
 
Bauvorhaben: Wohnhaussanierung mit Errichtung einer Gaube sowie Dachterrasse 
  
Baugrundstück: FlStNr. 1452/1, Wannengasse 3 
  
Lage:  unbeplanter Innenbereich (§ 34 BauGB) 
  
Die Bauherrschaft beabsichtigt das auf dem Baugrundstück bestehende Wohnhaus zu sanieren (u.a. 
energetische Sanierung des Daches) sowie eine Gaube und eine Dachterrasse zu errichten. 
 
Das Grundstück liegt im nicht überplanten Innenbereich, was eine Beurteilung nach § 34 BauGB 
(Einfügen in die Umgebungsbebauung) notwendig macht. Das Bauvorhaben fügt sich nach Art und Maß 
der baulichen Nutzung in die Eigenart der näheren Umgebung ein und so hat die Verwaltung aus 
planungsrechtlicher Sicht keine Bedenken und schlägt vor, das Einvernehmen gemäß § 36 Abs. 2 
BauGB zu erteilen. 

 

 
 
Anmerkung: Die Grundrisse befinden sich in den nichtöffentlichen Unterlagen. 
 

Beratungsergebnis:  

 Zustimmung:  einstimmig  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 

 Ablehnung:  einstimmig  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 





 

 



 

Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 

 

Gemeinderatssitzung   
22. März 2021 

bearbeitet von: 
Jonas Lehmann 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlage 

 

TOP 3 

 
 
 

 

Erste Änderung des Bebauungsplanes „Sommerhäldele“ 
Beschluss über eine erneute Offenlage 

 
 

Sachverhalt 
 
Auf die Beratungsvorlagen für die Sitzungen des Gemeinderates vom 21. September 2020 
und 18. Januar 2021 wird verwiesen (Anlage 1+2). 
 
Mittlerweile ist die Offenlage in der geänderten Form abgeschlossen und die Abwägung 
sowie ggf. der Satzungsbeschluß kann erfolgen. 
 
Herr Burkart (Planungsbüro Fischer) wird bei der Sitzung anwesend sein und den neuen 
Entwurf erläutern. 
 
 
Beschlussvorschlag 
1. 
Die im Rahmen der öffentlichen Auslegung nach § 13 a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB 
vom 1. Februar 2021 bis einschließlich 1. März 2021, eingegangenen Anregungen der Öf-
fentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, werden nach 
sachgerechter Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und unter-
einander (§ 1 Abs. 7 BauGB) entsprechend den, in der beigefügten tabellarischen Zusam-
menstellung vorgeschlagenen Abwägungsvorschläge, beschlossen.Der Bodenschutzklau-
sel gem. § 1 a BauGB wurde besondere Beachtung geschenkt. 
 
2. 
Der beigefügte Entwurf des Bebauungsplanes mit zeichnerischem Teil, Planungsrechtlichen 
Festsetzungen, Örtlichen Bauvorschriften, der Begründung und der Übersichtskarte wird 
nach § 10 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 74 LBO sowie § 4 GemO als Satzung beschlossen. 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

210118 ÖS TOP 3 Sommerhäldele Anlage 1 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

210118 ÖS TOP 3 Sommerhäldele Anlage 2 
 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 

 

Gemeinderatssitzung   
18. Januar 2021 

bearbeitet von: 
Jonas Lehmann 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlage 

 

TOP 3 

 
 
 

 

Erste Änderung des Bebauungsplanes „Sommerhäldele“ 
Beschluss über eine erneute Offenlage 

 
 

Sachverhalt 
 
Auf die Beratungsvorlage für die Sitzung des Gemeinderates vom 21. September 2020 wird 
verwiesen (Anlage 7). 
 
In der dortigen Sitzng hat der Gemeinderat beschlossen, den Bebauungsplan „Sommerhäl-
dele“ zu ändern.  
 
Nachdem die Offenlage abgeschlossen war, wurden von seiten der Planungsbegünstig-
te/Antragstellerin einige zwischenzeitlich eingetretene Änderungswünsche vorgetragen, die 
eine Modifizierung der bisherigen Änderung und erneute Offenlage notwendig machten.  
 
Daher soll die Aufstellung nochmals in geänderter Form (siehe Anlage 1-6) erfolgen und 
gleichzeitig die Offenlage der Beabauungsplanunterlagen für eine Dauer von einem Monat 
beschlossen werden. 
 
Herr Burkart (Planungsbüro Fischer) wird bei der Sitzung anwesend sein und den neuen 
Entwurf erläutern. 
 
Beschlussvorschlag 
 
1. Der Gemeinderat billigt den Entwurf für die Erste Änderung des Bebauungsplanes 
„Sommerhäldele“ in der vorgelegten Form.  
 
2. Die Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wird für die Dauer eines Monats durchgeführt. 
Die Einzelheiten stimmt die Verwaltung mit dem Planungsbüro Fischer ab. 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 
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Erste Änderung des Bebauungsplanes „Sommerhäldele“ 

Änderungsaufstellungsbeschluss und Offenlagebeschluss 
 
Sachverhalt 
 
Die Bauherrschaft des betroffenen Grundstücks FlStNr. 8227 beantragt eine Änderung des Bebauungsplans 
„Sommerhäldele“.  
 
Der geltende Bebauungsplan stammt aus dem Jahr 1962 und entspricht in eingen Punkten nicht mehr zeit-
gemäßen Vorstellungen etwa hinsichtlich einer sparsamen und effizienten Flächenausnutzung.  
 
Durch die geplante Bebauung werden die ausgewiesenen Baugrenzen überschritten. Da aber auch weitere 
Vorgaben des gültigen Bebauungsplanes aus dem Jahr 1962 nicht eingehalten werden könnten, muss dieser 
Bebauungsplan geändert werden, um das Bauvorhaben zu ermöglichen. Anzupassen sind insbesondere: 
 
Baugrenze 
Wandhöhe 
Dachneigung 
Firstrichtung 
 
Mit der Änderung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die effizientere Bebauung des Grund-
stücks geschaffen werden. Der unten stehende Auszug kennzeichnet das von der Änderung betroffene 
Grundstück. Die Änderung kann im verainfachten Verfahren gem. § 13 a BauGB erfolgen.  
 
Das Planungsbüro Fischer hat zwischenzeitlich einen Planentwurf ausgearbeitet, den Herr Burkart vom Pla-
nungsbüro Fischer vorstellen wird.  
 
Die Planung wurde anhand des Bauentwurfs für das Grundstück Flst.Nr. 8227 aufgebaut und mit dem dort 
beauftragten Architekten abgestimmt.  
 
Die Bebauungsplanänderung wird für das betroffene Grundstück eine Beitragsnacherhebung für Wasserver-
sorgungs- und Abwasserbeiträge nach sich ziehen. Außerdem trägt der Antragsteller die Kosten des Ände-
rungsverfahrens.   
 
Sollte der Gemeinderat den vorliegenden Entwurf billigen, kann gleichzeitig der Beschluss über die Offenlage 
gefasst werden. Die Offenlagefrist stimmt das Planungsbüro mit der Verwaltung ab. 
 

Beschlussvorschlag 
 
1. Der Gemeinderat beschließt den Bebauungsplan „Sommerhäldele“ gemäß § 13 a BauGB zu ändern.  
 
2. Der Gemeinderat billigt den Entwurf für die Erste Änderung des Bebauungsplanes „Sommerhäldele“ in der 
vorgelegten Form.  
 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

Die Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wird für die Dauer eines Monats durchgeführt. 
 



 

Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
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Aufstellung des Bebauungsplans Allmendgrün II, 4. Änderung 

 

Sachverhalt 
 
Die Obstwelt Kiefer GmbH erwägt, die Betriebshalle nach Westen zu erweitern und im südwestlichen 
Grundstücks-Eck ein Wohnhaus für den Betriebsleiter zu errichten. Die bereits im bisherigen Gebäu-
de vorhandene Wohnung soll in Betriebsräume umgewandelt werden.  
 
Im Rahmen des Tagesordnungspunkts soll sowohl Aufstellung des Bebauungsplans Allmendgrün II, 
4. Änderung beschlossen werden. Die Entwurfserstellung und – billigung sowie die Offenlage kann 
erst nach Abschluss der artenschutzrechtlichen Untersuchung erfolgen. Diese liegt noch nicht vor.  
 
Mit den Antragstellern ist eine rechtssichere Vereinbarung zur Übernahme der Planungsaufwendun-
gen zu treffen.  
 
Beschlussvorschlag  
 

Der Gemeinderat beschließt die Aufstellung des Bebauungsplanes Allmendgrün II, 4. Änderung.  
 



 

Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
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Gemeinderatssitzung   
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 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlagen 
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Aufstellung und Offenlage des Bebauungsplans Allmendgrün II, 5. Änderung 

 

Sachverhalt 
 
Ein schnell und stark expandierendes Unternehmen muss erneut erweitern. Aktuell ist die Bebauung 
der noch freien Fläche südlich der bisherigen Gebäude vorgesehen (Baulücke). 
 
Nach eigenen Angaben sollte dem bisherigen Verlauf, hinsichtlich der Expansion der Firma und damit 
natürlich auch in die Zukunft schauend, die nächste Erweiterung 3-geschossig sein. 
 
„Im B-Plan ist dies auch so vorgesehen, jedoch auch eine Wandhöhe von 8.30m. Dies entspräche 
einer Geschosshöhe von ca. nicht einmal 2.75m. Dies wäre für den Wohnungsbau gerade noch okay. 
Im Industriebau/Bürogebäude/Produktionsgebäude, mit der ganzen Technik, Arbeitsstättenrichtlinien 
einhalten etc., benötigen wir mind. 3,60/3,80m Geschosshöhe, würde bedeuten, dass unsere Wand-
höhe für 3-geschossige Bauweise mind. ca. 11,00/11,60m haben sollte, wie in den beiliegenden Plä-
nen zu ersehen ist. 
 
Bei der Berechnung der Grundfläche kommen wir insgesamt auf ca. 4439qm (1494+1842+1103), 
/13907qm (Grundstück), ergibt eine GRZ von 0,32 (zul. 0,80). 
 
Bei der Geschossfläche sind wir mit GFZ von 0,69 (zul. 1,20) ebenfalls im zulässigen Bereich.“ 
 
Im Rahmen des Tagesordnungspunkts soll sowohl Aufstellung wie Offenlage des Bebauungsplans 
Allmendgrün II, 5. Änderung beschlossen werden.  
 
Beschlussvorschlag  
 

1. Der Gemeinderat beschließt die Aufstellung des Bebauungsplanes Allmendgrün II, 5. Änderung.  
 
2. Die Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wird für die Dauer eines Monats durchgeführt. Die Einzel-
heiten stimmt die Verwaltung mit dem Planungsbüro Fischer ab. 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 
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Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 
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Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 
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__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 
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Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 
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Anlage 4 TOP 5 

 



 

Beratungsergebnis: 
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FlStNr. 6107 - Satzung über die Begründung eines Vorkaufsrechts 

 
Die Beratung und Beschlussfassung des bereits in der Sitzung am 22. Februar behandelten Gegen-
standes wird aus Rechtssicherheitsgründen wiederholt: 
 
Der Eigentümer, die OGM Obstgroßmarkt Mittelbaden e.G., Oberkirch teilte mit, die Betriebsstätte der 
Obstansammlungsstätte aufgegeben zu haben und beabsichtigt, das Grundstück des Ortenberger 
Obstmarktes, FlStNr. 6107 mit einer Fläche von 4.640 m² zu veräußern. Er steht in Verhandlung mit 
mehreren Bietern.  
 
Um eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu ermöglichen beschloss der Gemeinderat die Auf-
stellung eines Bebauungsplans. Auf den vorangegangen Tagesordnungspunkt wird verwiesen. 
 
Im Grundbuch Nr. 1615 ist in der Zweiten Abteilung ein privatrechtliches Vorkaufsrecht für alle Ver-
kaufsfälle zugunsten der Gemeinde Ortenberg eingetragen. Dieses privatrechtliche und dinglich gesi-
cherte Vorkaufsrecht besteht unabhängig von einem evtl. öffentlich rechtlichen, durch Gesetz oder 
Satzung begründeten Vorkaufsrecht.   
  
Nach § 25 Abs. 1 Alt. 2 BauGB kann die Gemeinde in Gebieten, in denen sie städtebauliche Maß-
nahmen in Betracht zieht, zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung durch Sat-
zung Flächen bezeichnen, an denen ihr ein Vorkaufsrecht an den Grundstücken zusteht. 
 
Um der Nachfrage nach geeigneter Wohnbaufläche u.a. für Familien mit Kindern nachzukommen und 
einer spekulativen Grundstücksvermarktung entgegen zu wirken, soll für das FlSt.Nr. 6107 das Vor-
kaufsrecht nach § 25 BauGB beschlossen werden. 

 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Gemeinderat beschließt die Satzung über die Begründung eines Vorkaufsrechts. 
 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

Gemeinde Ortenberg 
 

Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht nach § 25 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BauGB 
(Vorkaufsrechtssatzung) 

 
Auf der Grundlage von § 4 Abs. 1 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) i. d. F. 
vom 24.07.2000 ( GBl. 2000, 581, ber. S. 698, geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
2. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098), und § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl I S. 3634), geändert durch Art. 
6 des Gesetzes v. 27.03.2020 (BGBL. I S. 587) hat der Gemeinderat der Gemeinde Orten-
berg in öffentlicher Gemeinderatssitzung am 22.03.2021 die nachfolgende Satzung über ein 
besonderes Vorkaufsrecht beschlossen: 
 

§ 1 
 

Der Gemeinde Ortenberg steht zur Sicherung der geordneten städtebaulichen Entwicklung 
innerhalb des in § 2 festgelegten Geltungsbereichs kraft dieser Satzung ein besonderes Vor-
kaufsrecht nach § 25 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BauGB zu. 
 
 

§ 2 
 

Für den räumlichen Geltungsbereich erstreckt sich auf das Grundstück FlStNr. 6107 der ge-
markung Ortenberg. Es ist der Auszug aus der Liegenschaftskarte vom 08.02.2021 maßgeb-
lich. Dieser ist Bestandteil der Satzung und als Anlage beigefügt. 
 
 

§ 3 
 

Die Satzung tritt mit der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Ortenberg, den 23.03.2021 
 
 
gez. Markus Vollmer 
Bürgermeister 
 
 
Anlage:  
Auszug aus der Liegenschaftskarte für die Vorkaufsrechtssatzung vom 08.02.2021 
 
 
 
 
 
Hinweis: 
 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 4 Abs. 4 GemO BW Satzungen, die unter Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO zu Stande 
gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande ge-
kommen gelten. Dies gilt nicht, wenn 
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekannt-

machung der Satzung verletzt worden sind, 
2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat 

oder wenn vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegen-
über der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach vorstehender Nr. 2 geltend gemacht worden, so kann auch nach 
Ablauf der Jahresfrist des § 4 Abs. 4 S. 1 GemO jedermann diese Verletzung geltend ma-
chen. 
 
 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 
Auszug aus der Liegenschaftskarte 

 

 


